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3. P R O S P E K T N A C H T R A G 
 

zum 
 

A N G E B O T S P R O G R A M M 
 

der 
 

UniCredit Bank Austria AG 
(Emittentin) 

 
 

über die Begebung von 
 
 
 

Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG 
 

zum Zwecke des öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt 

 
 
 
 
 

Wien, am 4. 2. 2015 
 
 
 

Nachtrag zum Basisprospekt vom 2. 7. 2014 
gemäß § 6 Abs 1 des Bundesgesetzes über das 

öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen 
(BGBl 1991/625 idF BGBl I 2013/184) 

 
 

 
 
Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag gemachten Angaben ist nicht 
Gegenstand der Prüfung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der 
diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich 
auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG. 
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Prospektrechtliche Hinweise: 
 
Dieser Prospektnachtrag ändert und ergänzt den von der UniCredit Bank Austria AG 
(„Emittentin“) am 2. 7. 2014 erstellten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) am 
2. 7. 2014 gebilligten Basisprospekt zum Angebotsprogramm der UniCredit Bank Austria AG 
über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG zum Zwecke des 
öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
(„Basisprospekt“), geändert durch den am 18. 8. 2014 erstellten und veröffentlichten, von der 
FMA am 18. 8. 2014 gebilligten 1. Prospektnachtrag und den am 30. 12. 2014 erstellten und 
veröffentlichten, von der FMA am 2. 1. 2015 gebilligten 2. Prospektnachtrag und ist in 
Zusammenhang mit diesen Dokumenten zu lesen. Der Basisprospekt und die 
Prospektnachträge stehen dem Publikum für die Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes in 
elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www.bankaustria.at (aktueller 
Navigationspfad: Investor Relations / Anleihe-Informationen / Emissionen unter 
Basisprospekten / Basisprospekte) zur Verfügung. 
 
Der Prospektnachtrag wurde von der Emittentin erstellt und unterfertigt. Die Unterfertigung als 
Emittentin begründet nach § 8 Abs 1 iVm § 12 Abs 1 KMG die unwiderlegliche Vermutung, dass 
der Prospektnachtrag von der Emittentin erstellt wurde. Für die inhaltliche Richtigkeit und 
Vollständigkeit der darin enthaltenen Angaben zeichnet die Emittentin verantwortlich. 
 
Die Emittentin erklärt, dass sie sämtliche Angaben unter der erforderlichen Sorgfalt erstellt hat, 
um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig sind und keine Tatsachen 
ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes und dieses Prospektnachtrages 
wahrscheinlich verändern würden. 
 
Dieser Prospektnachtrag wurde gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes 
veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung und zur Notifizierung in die 
Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 
Prospektnachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im 
Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag 
ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm 
§ 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrags wird 
dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht. 
 
 
 
Hinweis: Angaben des vorliegenden Prospektnachtrages, die wichtige neue Umstände, wesentliche 
Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben betreffen und 
die Bewertung der vom Basisprospekt erfassten Wertpapiere gemäß § 6 KMG1 beeinflussen könnten, 
berechtigen Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, 
bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung 
des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder 
Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere 
eingetreten ist. Datum der Veröffentlichung des Nachtrags: 4. 2. 2015. 

  

                                                
1  Österreichische Umsetzungsbestimmung zu Art 16 (‚Nachtrag zum Prospekt’) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei der Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/11/EG (ABl 
2003 L 345/64), in der Fassung der Änderungsrichtlinie 2010/73/EG (ABl 2010 L 327/1). 
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I. Angaben zur Zusammenfassung (Abschnitt B Seite 20 des Basisprospekts) 
 
Abschnitt B Punkt A.2 der Zusammenfassung wird zur Gänze ersetzt wie folgt: 
„ 
A.2 Zustimmung zur 

Prospektverwendung 
 

[Entfällt; die Emittentin hat keine Zustimmung zur Prospektverwendung samt 
diesen Endgültigen Bedingungen für die Zwecke der Weiterveräußerung oder 
Platzierung dieser Schuldverschreibung gemäß § 3 Abs 3 KMG erteilt.] 
[Die Emittentin hat [dem/den] nachstehend genannten Finanzintermediär[en] 
Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts samt diesen Endgültigen 
Bedingungen zum Zwecke der Weiterveräußerung oder Platzierung der 
Wertpapiere gemäß § 3 Abs 3 KMG erteilt: 
[● Schoellerbank Aktiengesellschaft, Sterneckstraße 5, 5020 Salzburg] 
[● Bank Austria Finanzservice GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Wien] 
[● Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Landstraße 38,
 4010 Linz] 
[● UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München] 
[● Andere]] 

 Angaben zu Frist und 
Bedingungen für die 
Zustimmung zur 
Prospektverwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise für Anleger  

[Entfällt; die Emittentin hat keine Zustimmung zur Prospektverwendung samt 
diesen Endgültigen Bedingungen für die Zwecke der Weiterveräußerung oder 
Platzierung dieser Schuldverschreibung gemäß § 3 Abs 3 KMG erteilt.] 
 
[Die Zustimmungsfrist zur Prospektverwendung nach § 3 Abs 3 KMG beginnt 
mit dem der Veröffentlichung des Basisprospekts folgenden Bankarbeitstag 
und endet spätestens nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts. [Für die 
vorliegende Emission ist eine kürzere Zustimmungsfrist [(Frist)] vorgesehen.] 
Die Zustimmung steht unter der Bedingung, dass der Basisprospekt und die 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen immer nur gemeinsam mit sämtlichen 
zum Zeitpunkt der Verwendung des Basisprospekts veröffentlichten 
Nachträgen verwendet wird. 
[Weitere Bedingungen] 
Die Zustimmung kann von der Emittentin mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
Für den Fall, dass nach Veröffentlichung der Endgültigen Bedingungen [neben 
[dem/den] darin genannten Finanzintermediären noch weitere] 
Finanzintermediäre die Zustimmung zur Prospektverwendung erhalten oder 
sonstige wichtige neue Umstände zur zulässigen Prospektverwendung 
eintreten, werden diese Informationen von der Emittentin auf ihrer Website 
unter dem Navigationspfad ‚Investor Relations / Anleihe-Informationen / 
Informationen unter Basisprospekten / Hinweise zur 
Prospektverwendung‘ veröffentlicht. Anleger sollten vor Zeichnung oder 
Erwerb einer Schuldverschreibung über Dritte, aber auch bei Erwerb 
nach erfolgter Erstausgabe einer Schuldverschreibung Einsicht in die 
jeweils aktuellen Hinweise zur Prospektverwendung nehmen. 
 
 
Macht ein Finanzintermediär ein Angebot in Bezug auf die unter diesem 
Basisprospekt begebenen Wertpapiere, hat er die Anleger zum Zeitpunkt 
der Vorlage des Angebots über die Angebotsbedingungen zu 
unterrichten.] 

“ 
 
II. Angaben zu den Wertpapieren (Abschnitt F Seite 106 des Basisprospekts) 
 
In Abschnitt F Punkt 7 (‚Rating‘) des Basisprospekts in der Fassung des Nachtrags vom 
30.12.2014 wird der erste Absatz wie folgt ersetzt: 
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„Die Emittentin hat ein Langzeit-Emittentenrating von Baa2 unter ‚Review for 
downgrading‘ (Überprüfung auf Herabstufung) von Moody's Investors Service Ltd 
("Moody's") und von BBB+ unter ‚CreditWatch with negative implications‘ 
(Überprüfung auf Herabstufung) von Standard & Poor's Credit Market Services 
Europe Limited ("Standard & Poor's").“ 

 
III. Angaben zur Besteuerung (Abschnitt G Seiten 111 ff des Basisprospekts) 
 
In Abschnitt G des Basisprospekts in der Fassung des Nachtrags vom 18.8.2014 wird Punkt 
2 („Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland“) zur Gänze ersetzt wie folgt: 
 
 „2. Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
 

Der nachfolgende Abschnitt ist eine grundsätzliche Darstellung bestimmter 
steuerlicher Aspekte in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf Erwerb, 
Besitz und Veräußerung der Wertpapiere. Die Darstellung ist nicht als umfassende 
Darstellung aller möglichen steuerlichen Konsequenzen gedacht, die für eine 
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, relevant sein könnten. Da jede 
Tranche der Wertpapiere aufgrund ihrer besonderen Bedingungen, die in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben sind, einer anderen steuerlichen 
Behandlung unterliegen kann, enthält der folgende Abschnitt nur sehr allgemeine 
Angaben zur möglichen steuerlichen Behandlung. Insbesondere berücksichtigt die 
Darstellung keine besonderen Aspekte oder Umstände, die für den einzelnen Käufer 
von Relevanz sein könnten. Die Darstellung basiert auf den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Steuergesetzen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Basisprospektes. Diese Gesetze, die Rechtsprechung hierzu sowie die 
Verwaltungsauffassung können sich ändern, unter Umständen auch mit 
rückwirkenden Auswirkungen. 

 
Potenziellen Erwerbern von Wertpapieren wird empfohlen, ihren persönlichen 
Steuerberater zu konsultieren und sich über die steuerlichen Konsequenzen eines 
Erwerbs, des Besitzes und einer Veräußerung der Wertpapiere beraten zu lassen. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf mögliche lokale Steuern in dem Staat, in dem 
sie ansässig sind. 
 
2.1 Steuerinländer 

 
Personen (natürliche und juristische), die in Deutschland steuerlich ansässig sind 
(insbesondere Personen, die Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ort der 
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Geschäftsleitung in Deutschland haben), unterliegen in Deutschland unbeschränkt 
der Besteuerung (Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer, jeweils zuzüglich 
Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer und Gewerbesteuer) mit 
ihrem weltweiten Einkommen, unabhängig von dessen Quelle, einschließlich Zinsen 
aus Kapitalforderungen jedweder Art und, in der Regel, Veräußerungsgewinnen. 

 
2.1.1 Im Privatvermögen gehaltene Wertpapiere 

 
Im Fall von natürlichen Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und die Wertpapiere im Privatvermögen halten, gilt das Folgende: 

 
a) Einkommen 
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören unter anderem gemäß 
§ 20 Abs 1 Nr 7 EStG2 Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die 
Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des 
Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist, auch wenn die 
Höhe der Rückzahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. 
Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der 
Kapitalanlage. 

 
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört unter anderem auch der Gewinn aus 
der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art im Sinne des 
§ 20 Abs 1 Nr 7 EStG. 

 
Gewinn im oben genannten Sinne ist der Unterschied zwischen den Einnahmen aus 
der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und der 
Anschaffungskosten; bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im 
Zeitpunkt der Veräußerung und die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der 
Anschaffung in Euro umzurechnen. Als Veräußerung gilt auch die Einlösung, 
Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft. Verluste 
aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
ausgeglichen werden. Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der 
Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen 
erzielt. 

 

                                                
2  Deutsches Einkommensteuergesetz in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Basisprospektes geltenden Fassung. 
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Gemäß dem Schreiben des BMF3 vom 9. Oktober 2012 (GZ IV C 1 – S 
2252/10/10013) stellt ein Forderungsausfall keine Veräußerung dar. Entsprechendes 
gilt für einen Forderungsverzicht, soweit keine verdeckte Einlage in eine 
Kapitalgesellschaft vorliegt. Dies kann zur Folge haben, dass Verluste aufgrund eines 
Forderungsausfalls bzw. eines Forderungsverzichts steuerlich nicht abzugsfähig sind. 
Gemäß dem oben genannten Schreiben des BMF liegt grundsätzlich auch keine 
Veräußerung vor, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktionskosten 
nicht übersteigt, so dass etwaige Veräußerungsverluste auch in einem solchen Fall 
steuerlich nicht abzugsfähig sein können. Gleiches gilt, wenn die Höhe der in 
Rechnung gestellten Transaktionskosten dergestalt begrenzt wird, dass diese sich 
aus dem Veräußerungserlös unter Berücksichtigung eines Abzugsbetrages 
errechnen. Nach Auffassung der Emittentin sollten jedoch Verluste aus anderen 
Gründen (z. B., weil im Fall derivativer Schuldverschreibungen den Wertpapieren ein 
Basiswert zugrunde liegt und dieser Basiswert an Wert verliert) abzugsfähig sein, 
vorbehaltlich der vorstehenden Verlustverrechnungs-beschränkungen. Anleger 
werden jedoch darauf hingewiesen, dass diese Auffassung der Emittentin nicht als 
Garantie verstanden werden darf, dass die Finanzverwaltung und/oder Gerichte 
dieser Auffassung folgen werden. 

 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiere deren Zinsen und/oder 
Rückzahlungsbetrag von einem Basiswert abhängig sind (z. B. derivative 
Schuldverschreibungen bzw. TARN), von der Finanzverwaltung oder der 
Rechtsprechung, abweichend von den obigen Ausführungen, als Termingeschäfte im 
Sinne des § 20 Abs 2 Satz 1 Nr 3 EStG qualifiziert werden, statt als sonstige 
Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs 1 Nr 7 EStG. In diesem Fall können 
grundsätzlich ebenfalls alle Einkünfte aus den Wertpapieren als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen besteuert werden. Lässt der Anleger die Wertpapiere allerdings am 
Ende der Laufzeit verfallen, besteht das Risiko, dass der Verlust des Anlegers 
steuerlich nicht abzugsfähig ist. 

 
Werden die Wertpapiere einer Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit zugeordnet, 
können die Einkünfte aus den Wertpapieren, anders als vorstehend beschrieben, zu 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören. In diesem Fall werden die 
Einkünfte als der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ermittelt. 

 
b) Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich gemäß § 32d EStG dem 
gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen, (26,375 % einschließlich 

                                                
3 Bundesministerium der Finanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 



7 
 

Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). Bei der Ermittlung der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten der Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von EUR 801,– abzuziehen (EUR 1.602,– im Fall von 
Ehegatten/Lebenspartnern, die zusammen veranlagt werden). Der Abzug der 
tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

 
Die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen soll grundsätzlich durch den 
Einbehalt von Kapitalertragsteuer erfolgen (siehe unten, Punkt c). Falls und soweit 
Kapitalertragsteuer einbehalten wird, ist die Steuer mit dem Einbehalt grundsätzlich 
abgegolten (Abgeltungsteuer). Falls keine Kapitalertragsteuer einbehalten wird und 
dies nicht lediglich auf die Stellung eines Freistellungsauftrages zurückzuführen ist 
sowie in bestimmten anderen Fällen, ist der Steuerpflichtige weiterhin verpflichtet, 
eine Steuererklärung abzugeben und die Besteuerung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erfolgt sodann im Rahmen des Veranlagungsverfahrens. Der 
gesonderte Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt jedoch grundsätzlich 
auch im Veranlagungsverfahren. In bestimmten Fällen kann der Anleger beantragen, 
mit seinem persönlichen Steuersatz besteuert zu werden, wenn dies für ihn günstiger 
ist. 

 
Gehören die Einkünfte zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, muss 
der Anleger diese und die Werbungskosten in seiner Steuererklärung angeben und 
der Überschuss wird dann mit seinem persönlichen Steuersatz von bis zu 47,475 % 
(einschließlich Solidaritätszuschlag), gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer, 
besteuert. 

 
c) Kapitalertragsteuer/Quellensteuer 
Kapitalerträge (z. B. Zinsen und Veräußerungsgewinne) unterliegen bei Auszahlung 
der Kapitalertragsteuer, wenn eine deutsche Niederlassung eines deutschen oder 
ausländischen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts oder ein deutsches 
Wertpapierhandelsunternehmen oder eine deutsche Wertpapierhandelsbank (jeweils 
eine „auszahlende Stelle“) die Wertpapiere verwahrt oder verwaltet oder deren 
Veräußerung durchführt und die Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt. 

 
Die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer entspricht dabei grundsätzlich 
den Bruttoeinkünften aus Kapitalvermögen wie in b) beschrieben (d. h. vor Abzug der 
Kapitalertragsteuer). Sind jedoch bei Veräußerungsgewinnen der auszahlenden 
Stelle die Anschaffungskosten nicht bekannt und werden diese vom Steuerpflichtigen 
nicht in der gesetzlich geforderten Form nachgewiesen (z. B. im Fall einer 
Depotübertragung von einer Nicht-EU-Bank), bemisst sich der Steuerabzug nach 
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30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere. Bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage hat die auszahlende Stelle grundsätzlich bisher 
unberücksichtigte negative Kapitalerträge (z. B. Veräußerungsverluste) und gezahlte 
Stückzinsen des gleichen Kalenderjahres und aus Vorjahren bis zur Höhe der 
positiven Kapitalerträge auszugleichen. 

 
Die Emittentin selbst ist grundsätzlich nicht verpflichtet, deutsche Kapitalertragsteuer 
im Hinblick auf Zahlungen auf die Wertpapiere einzubehalten und abzuführen, sofern 
sie nicht selbst als auszahlende Stelle tätig wird. 

 
Steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, 
hat der Steuerpflichtige gemäß § 32d Abs 3 Satz 1 EStG jedoch grundsätzlich in 
seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. 

 
Sofern für die Emittentin nach der jeweils in Deutschland geltenden Rechtslage keine 
gesetzliche Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abführung deutscher 
Kapitalertragsteuer besteht, übernimmt die Emittentin keine Verantwortung für die 
Besteuerung von Kapitaleinkünften in Deutschland. 

 
Die Kapitalertragsteuer beträgt 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, 
gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). 

 
Soweit natürliche Personen kirchensteuerpflichtig sind, wird die Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben. Die Kapitalertragsteuer ermäßigt sich 
hierbei um 25 % der auf die steuerpflichtigen Kapitalerträge entfallenden 
Kirchensteuer. Bis 2014 erfolgt ein Kirchensteuerabzug durch die auszahlende Stelle 
nur, wenn die natürliche Person dies schriftlich beantragt. Sofern eine 
kirchensteuerpflichtige natürliche Person diesen Antrag nicht stellt, wird sie mit ihren 
Kapitalerträgen veranlagt, um die Kirchensteuer erheben zu können. 

 
Ab dem Jahr 2015 wird die Kirchensteuer grundsätzlich auf Basis eines jährlichen 
automatisierten Datenabrufs der Konfessionszugehörigkeit natürlicher Personen 
zwischen der auszahlenden Stelle und dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern 
(erstmaliger Datenabruf in 2014), d. h. ohne Antrag des Kirchensteuerpflichtigen, 
durchgeführt. Kirchensteuerpflichtige haben jedoch die Möglichkeit, durch Erklärung 
auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck („Erklärung zum Sperrvermerk“) gegenüber 
dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern der Übermittlung ihrer 
Konfessionszugehörigkeit an die auszahlende Stelle zu widersprechen. Diese 
Erklärung muss bis zum 30. Juni eines Jahres (erstmalig in 2014) bei dem deutschen 
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Bundeszentralamt für Steuern eingehen und wirkt ab dem nachfolgenden 
Kalenderjahr bis auf schriftlichen Widerruf durch den Kirchensteuerpflichtigen. In 
besonderen Fällen kann ein anlassbezogener Datenabruf durch die auszahlende 
Stelle erfolgen. Kirchensteuerpflichtige haben auch in diesen Fällen die Möglichkeit, 
der Übermittlung ihrer Konfessionszugehörigkeit zu widersprechen. Die vorgenannte 
„Erklärung zum Sperrvermerk“ muss in diesen Fällen spätestens zwei Monate vor 
dem Datenabruf bei dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern eingehen und 
wirkt anlassbezogen. Hat der Kirchensteuerpflichtige der Übermittlung seiner 
Konfessionszugehörigkeit widersprochen, wird die Kirchensteuer im 
Veranlagungswege erhoben. 

 
Kapitalertragsteuer wird nicht einbehalten, wenn der Steuerpflichtige der 
auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag erteilt (max. bis zur Höhe des Sparer-
Pauschbetrages – siehe oben  (b)), jedoch nur soweit die Kapitalerträge den im 
Freistellungsauftrag angegebenen Betrag nicht überschreiten. Entsprechend wird 
keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Steuerpflichtige der auszahlenden 
Stelle eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für den Steuerpflichtigen 
zuständigen Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt hat. 

 
2.1.2 Im Betriebsvermögen gehaltene Wertpapiere 

 
Im Fall von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen juristischen oder 
natürlichen Personen, welche die Wertpapiere im Betriebsvermögen halten, 
unterliegen Zinsen und Veräußerungsgewinne der Körperschaftsteuer mit 15 % oder 
der Einkommensteuer mit bis zu 45 % (jeweils zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag). 
Zusätzlich wird gegebenenfalls Gewerbesteuer erhoben, deren Höhe von der 
Gemeinde abhängt, in der sich der Gewerbebetrieb befindet. Im Fall von natürlichen 
Personen kann außerdem Kirchensteuer erhoben werden. Veräußerungsverluste 
sind gegebenenfalls nicht oder nur beschränkt steuerlich abzugsfähig. 

 
Die Vorschriften zur Kapitalertragsteuer, wie sie unter 2.1.1 (c) dargestellt sind, finden 
grundsätzlich entsprechende Anwendung. Allerdings können Steuerpflichtige, bei 
denen die Kapitalerträge zu den gewerblichen Einkünften bzw. den Einkünften aus 
selbstständiger Tätigkeit gehören, keinen Freistellungsauftrag stellen. Bei 
Veräußerungsgewinnen erfolgt kein Einbehalt von Kapitalertragsteuer, wenn z. B. (a) 
der Steuerpflichtige die Voraussetzungen von § 43 Abs 2 Satz 3 Nr 1 EStG erfüllt 
oder (b) die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines deutschen Betriebs sind und der 
Steuerpflichtige dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck erklärt. 
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Einbehaltene Kapitalertragsteuer gilt als Vorauszahlung der Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer und wird im Veranlagungsverfahren unter Vorlage 
entsprechender Steuerbescheinigungen angerechnet oder erstattet. 

 
2.2 Steuerausländer 

 
Personen, die nicht in Deutschland steuerlich ansässig sind, sind mit Einkünften aus 
den Wertpapieren grundsätzlich nicht in Deutschland steuerpflichtig, es sei denn, (i) 
die Wertpapiere gehören zu einer deutschen Betriebstätte oder einem deutschen 
ständigen Vertreter des Anlegers oder (ii) die Einkünfte aus den Wertpapieren 
gehören aus sonstigen Gründen zu den deutschen Einkünften im Sinne des 
§ 49 EStG. Wenn ein Anleger mit den Einkünften aus den Wertpapieren in 
Deutschland beschränkt steuerpflichtig ist, gelten grundsätzlich die gleichen 
Ausführungen wie für die in Deutschland ansässigen Personen (siehe oben Punkt 
2.1). 

 
Wenn die Einkünfte aus den Wertpapieren als deutsche Einkünfte zu qualifizieren 
sind, finden auch die Vorschriften zur Kapitalertragsteuer grundsätzlich 
entsprechende Anwendung. 

 
2.3 Investmentsteuergesetz 
 
Am 23. Dezember 2013 ist das AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz in Kraft getreten. Es 
dient der Anpassung des Investmentsteuerrechts an das auf Grund der AIFM-
Richtlinie erlassene Kapitalanlagegesetzbuch, enthält aber nunmehr eine 
eigenständige Definition des Investmentfonds und der Investitionsgesellschaft. 
Sollten die Schuldverschreibungen in den Anwendungsbereich des 
Investmentsteuergesetzes fallen, können andere Steuerfolgen als die vorstehend 
beschriebenen eintreten. 

 
2.4 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 
Erbschaft- und Schenkungsteuer entsteht im Hinblick auf ein Wertpapier 
grundsätzlich dann nach deutschem Recht, wenn, im Fall der Schenkungsteuer, 
entweder der Schenker oder der Beschenkte, bzw. im Fall der Erbschaftsteuer, 
entweder der Erblasser oder der Erbe in Deutschland steuerlich ansässig ist oder ein 
Wertpapier zu einem deutschen Betriebsvermögen gehört, für das eine deutsche 
Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter in Deutschland bestellt ist. 
Die hierbei für Betriebsvermögen geltenden erbschaft- und schenkungssteuerlichen 
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Verschonungs-regelungen hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 
17. Dezember 2014 in ihrer zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung für nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar erklärt. Der Gesetzgeber ist aufgefordert, bis 30. Juni 2016 
eine Neuregelung zu treffen. Nach einem Beschluss der obersten Finanzbehörden 
der Länder ergehen Festsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer bis zu einer 
gesetzlichen Neuregelung vorläufig. Steuerpflichtige, deren Wertpapiere zu einem 
Betriebsvermögen gehören, sollten die weitere Rechtsentwicklung sorgfältig 
beobachten und gegebenenfalls ihren Steuerberater konsultieren. Des Weiteren 
entsteht Erbschaft- und Schenkungsteuer in bestimmten Fällen für deutsche 
Staatsangehörige, die früher ihren Wohnsitz im Inland hatten. 

 
2.5 Sonstige Steuern 

 
In Zusammenhang mit der Emission, Lieferung oder Ausfertigung der Wertpapiere 
fällt in Deutschland keine Stempel-, Emissions-, Registrierungs- oder ähnliche Steuer 
oder Abgabe an. Vermögensteuer wird in Deutschland gegenwärtig nicht erhoben. Es 
ist jedoch auf europäischer Ebene für die Folgejahre geplant, in verschiedenen 
Mitgliedstaaten der EU, wozu voraussichtlich auch Deutschland gehören wird, eine 
europäische Finanztransaktionsteuer einzuführen. 

 
 2.6 Zwischenstaatlicher Informationsaustausch (EU-Zinsrichtlinie,  
  OECD Common Reporting Standard, EU-Amtshilferichtlinie) 

 
Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG der Europäischen Union über die Besteuerung von 
Zinserträgen (die „EU-Zinsrichtlinie“) ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaates Auskünfte über Zinszahlungen 
und gleichgestellte Zahlungen zu erteilen, die im jeweiligen Mitgliedstaat an eine 
Person gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist. Österreich 
kann während einer Übergangszeit stattdessen eine Quellensteuer erheben, deren 
Satz derzeit 35 % beträgt. Derzeit gibt es jedoch auf europäischer politischer Ebene 
Bestrebungen bzw. Initiativen die auf eine Beendigung der Übergangszeit für 
Österreich abzielen. Luxemburg hat sich zum 1. Januar 2015 dem 
Informationssystem der EU-Zinsrichtlinie angeschlossen. Anleger, die Zweifel 
bezüglich ihrer Position haben, sollten sich daher kontinuierlich über die weitere 
Entwicklung informieren bzw. sich beraten lassen. 
 
Eine Reihe von Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, sowie einige 
bestimmte abhängige oder angeschlossene Gebiete bestimmter Mitgliedstaaten 
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haben vergleichbare Regelungen (Informationspflichten oder Quellensteuer) 
verabschiedet. 

 
Die Richtlinie wurde in Deutschland mittels der Zinsinformationsverordnung („ZIV“) 
durch die Einführung eines Meldeverfahrens für Zinszahlungen an in anderen EU-
Staaten (bzw. bestimmten abhängigen und assoziierten Gebieten) ansässige 
natürliche Personen umgesetzt. Das Meldeverfahren sieht vor, dass eine deutsche 
Zahlstelle verpflichtet ist, dem deutschen Bundeszentralamt für Steuern Auskünfte zu 
erteilen, insbesondere im Hinblick auf Identität und Wohnsitz des wirtschaftlichen 
Eigentümers, Name und Anschrift der Zahlstelle, Kontonummer des wirtschaftlichen 
Eigentümers oder, in Ermangelung einer solchen, Kennzeichen der Forderung, aus 
der die Zinsen herrühren, sowie den Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge und den 
Gesamtbetrag des Erlöses aus der Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung. Das 
Bundeszentralamt für Steuern leitet diese Auskünfte an die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der wirtschaftliche Eigentümer ansässig ist, weiter. 

 
Die Richtlinie ist laufend Gegenstand von Gesetzgebungs- bzw. Weiterentwicklungs- 
und Änderungsvorschlägen auf politischer Ebene, die Auswirkungen auf deren 
Anwendungsbereich haben können. So hat der Rat der Europäischen Union am 
24. März 2014 eine Änderung der EU-Zinsrichtlinie angenommen, die den 
Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie (insbesondere im Hinblick auf die Definition 
des wirtschaftlich Berechtigten sowie auf den Begriff der Zinszahlung) erweitert. Die 
Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten läuft bis zum 1. Januar 2016. Anleger, die 
Zweifel bezüglich ihrer Position haben, sollten sich daher kontinuierlich über die 
weitere Entwicklung informieren bzw. sich beraten lassen. 
 
Am 29. Oktober 2014 haben sich 52 Staaten, zu denen auch Deutschland gehört, in 
der so genannten Berliner Erklärung verpflichtet, den „OECD Common Reporting 
Standard“ einzuführen. Danach werden zwischen den teilnehmenden Staaten 
beginnend mit dem Jahr 2016 Informationen über Finanzkonten ausgetauscht, die 
von Personen in einem anderen teilnehmenden Staat als deren Ansässigkeitsstaat 
unterhalten werden. Gleiches gilt ab dem 1. Januar 2016 für die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union.  Basierend auf einer Erweiterung der Richtlinie 2011/16/EU über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (die „EU-
Amtshilferichtlinie“), werden die Mitgliedstaaten ab diesem Zeitpunkt ebenfalls 
Finanzinformationen über meldepflichtige Konten von Personen austauschen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind. Anleger sollten 
sich über die weitere Entwicklung informieren bzw. sich beraten lassen.“ 
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